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Gegenst~ Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl.lng. Riegler und Genossen (ÖVP), 
NI'. 2028/J, vom 7. Juli 1978, betreffend 
Einkommensentwicklung und einkommells­
politische Zielsetzungen 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten zum Nationalrat Dipl.lng. Riegler und Genossen 
(ÖVP), NI'. 2028/J, betreffend Elnkommensentwicklungund 
einkommenspolitische Zielsetzungen, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

Zu 1.: 

Zur Verbesserung der Einkommen der in der Land- und 
Forstwirtschaft Tätigen, dienen insbesondere 

eine aktive Preispolitik, 
eine zielgerechte und differenzierte Förderungspolitik, 

die Anpassung der Produktion an den Absatz, 

die Erhöhung der Direktzahlungen und 

:t'laßnahmen im sozial- und familienpolitischen Bereich .. 
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Die zuletzt genannten Maßnahmen fallen nicht in di.e 
Kompetenz des Bundesministeriums für Land- und Forst-vrirt­
schaft. 

Zu 2.: 

Ich darf daran erinnern, daß in. den letzten Jahren eine 
aktive Preispolitik bei Agrarprodukten durchgeführt wurde 
und zu einer für die Land- und Forstvlirtschaft positiven 
Entwicklung der Einkommen geführt hato Erst in der letzten 
Zeit wurden die Preise für Milch, Roggen, Normalweizen und 
Qualitätsweizen neuerlich erhöht. In der Zeit von 1966 bis 
1970 blieben im Gegensatz dazu die Preise für Agrarprodukte 
im wesentlichen unveränderto 
Zur Ermöglichung des Absatzes heimischer Produkte sowie 
zur Verbesserung der Preise dieser Produkte trägt das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft durch eine 
Reihe von Maßnahmen bei. In diesem Zusammenhang verweise 
ich auf.die Stützungsmaßnahmen zugunsten des Absatzes land­
und forstwirtschaftlicher Produkte, auf die Frachtvergütung 
bei Futtergetreide, auf die Silo- und Millllenaktionen sowie 
auf die Sperrlageraktionen. 

Zu 3.: 

Seit dem Jahr 1970 wurden den Anliegen der in Problem­
gebieten lebenden Menschen größtes Augenmerk zugewandt. Aus 
dem Bereich der Naßnahmen meines Ressorts ver\1Teise ich i.ns­
besondere auf die Grenzlandförderu.ngsprogramme und auf das 
erste und das in Ausarbeitung befindliche zweite Bergbauern­
sonderprogramm. 
Direktzahlungen werden seit 1972 in der Form von Bergbauern­
zuschüssen geleistet. Dieser beträgt 1978 je nach Einheits­
wert S 4.500 bzw. S 0.500 und wird weiter ausgebaut werden. 
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,Zu 4. : 

Der Bergbauernzuschuß des Bundes wird seit einigen Jahren 
durch ähnliche Direktzahlungen der meisten Bundesländer 
(Bewirtschaftungsprämien) ergänzt, wobei diese von unter­
schiedlichen Kriterien ausgehen. 
Da die Förderung des Bundes für. alle in Frage kommenden 
Bergbauern einheitlich zu erfolgen hat, kann sich der Bund 
nicht nach den Zielvorstellungen der einzelnen Bundesländer 
orientieren. Der Bergbauernzuschuß stellt daher eine 
Basisförderung dar, die von den Bundesländern nach den 
länderweisen Bedürfnissen ergänzt werden sollen. 

2037/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




